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TERMSHEET 
 
 
 

 
 

ZKB Tracker-Zertifkat 
auf DAX® Index 
 

Open End     
 

 

 
Emittentin Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8010 Zürich 

  
Anzahl Zertifikate bis zu 1’000’000 Zertifikate (mit Erhöhungsmöglichkeit) 

  
Basiswert / Valor / ISIN DAX® Index / 998032 / DE0008469008 

  
Verhältnis 100 Zertifikate entsprechen 1 Basiswert 

  
Währung EUR 

  
Handelseinheit 1 Zertifikat oder ein Mehrfaches davon 

  
Ausgabepreis EUR 30.28 

  
Initial Fixing EUR 3013.04  

(Schlussstand des Basiswertes, XETRA®, per 05.05.2003) 
  

Liberierung 13.05.2003 
  

Laufzeit Open End 
  

Call-Ausübungsrecht der Emittentin Recht der Emittentin, die ausstehenden Zertifikate jährlich per 3. Donnerstag im Dezember 
(erstmals am 16. Dezember 2004) zur vorzeitigen Rückzahlung zu kündigen. 

  
Put-Ausübungsrecht des Anlegers Recht des Anlegers, seine Zertifikate jährlich per 3. Donnerstag im Dezember (erstmals am 16. 

Dezember 2004) auszuüben. Die entsprechende Ausübungserklärung muss bis spätestens am 
Vorabend des Ausübungstages bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen. 

  
Rückzahlungsmodus Cash settlement. Der Rückzahlungsbetrag in EUR pro Zertifikat beträgt 1/100 des 

Schlussstandes des Basiswertes am Ausübungstag. 
  

Rückzahlung der Zertifikate Valuta 3 Bankwerktage nach Ausübungstag 

  
Kotierung wird am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt 

  
Symbol 
Valor / ISIN 

DAXTR 
1601703 / CH0016017037 

  
Handel 0041 44 293 65 05 
Sales 0041 44 293 66 65 

Telekurs: SIX-Telekurs: 85,ZKB Reuters: ZKBOTCZ 
Internet: www.zkb.warrants.ch Bloomberg: ZKBW <go>  

  
Verkaufsrestriktionen U.S.A. / U.S. persons 
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Steuerliche Aspekte **Die Angaben in dieser Rubrik wurden infolge der Neupublikation des ESTV-

Kreisschreibens Nr. 15 angepasst. 
 
Für Privatanleger mit Steuerdomizil Schweiz unterliegen die reinvestierten Dividenden bei 
Verfall der Einkommenssteuer. Der Kapitalgewinn ist steuerfrei. Es wird keine Eidg. 
Verrechnungssteuer erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt nicht der Eidg. 
Umsatzabgabe. 

  
Produktebeschreibung ZKB Tracker-Zertifikate unterliegen nicht dem schweizerischen Anlagefondsgesetz. 

Der Kauf eines ZKB Tracker-Zertifikates  entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde 
liegenden Aktienindex. Der Anleger erhält in einer einzigen, kostengünstigen Transaktion die 
Möglichkeit, vollumfänglich an der Performance des Index teilzunehmen. Er erwirbt 
demzufolge mit einem ZKB Tracker-Zertifikat ein gut diversifiziertes Aktienportfolio. 

  
Risiko ZKB Tracker-Zertifikate sind Anlageprodukte, deren Kurs im selben Ausmass wie der zugrunde 

liegende Basiswert schwankt. Je nach Kursentwicklung kann der Kurs eines ZKB Tracker-
Zertifikates erheblich unter den Emissionspreis fallen. Die Risikocharakteristik entspricht exakt 
derjenigen des zugrunde liegenden Basiswertes. 

  
Disclaimer Die Bezeichnung "DAX" (DAX-Index, Deutscher Aktienindex) ist ein eingetragenes 

Warenzeichnen der "Deutsche Börse AG" 
  
Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. 
 
Die Emission erfolgte am 06.05.2003 in Form einer Sekundärplazierung 
 
Aufträge nimmt jede Geschäftsstelle der ZKB sowie Ihre Hausbank gerne entgegen. 
  
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche unter Telefon 01 293 65 05 und 01 293 66 65 aufgezeichnet werden. Bei Ihrem 
Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. 

  
 Zürich, 05. Mai 2003 
  
 **Die Angaben in dieser Rubrik wurden infolge der Neupublikation des ESTV-

Kreisschreibens Nr. 15 angepasst. 
 
Bis 31.12.2017:  

Für Privatanleger mit Steuerdomizil Schweiz wird das Einkommen aus dem Produkt 
grundsätzlich als steuerfreier Kapitalgewinn behandelt. Das Produkt unterliegt im 
Sekundärmarkt nicht der Eidg. Umsatzabgabe. […] 

Ab 01.01.2018: 
Für Privatanleger mit Steuerdomizil Schweiz unterliegen die reinvestierten Dividenden bei 
Verfall der Einkommenssteuer. Der Kapitalgewinn ist steuerfrei. Es wird keine Eidg. 
Verrechnungssteuer erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt nicht der Eidg. 
Umsatzabgabe. […] 

 


